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Schweinfurt, den 15.02.2021                                                                      Nummer 14 
 

Öffnungszeiten Landratsamt 
 
Der Zutritt zum Landratsamt Schweinfurt ist 
weiterhin nur nach vorheriger Terminver-
einbarung sowie mit Mund-Nasen-Schutz 
(FFP2-Maske) möglich. Bitte nehmen Sie 
zwecks Terminvereinbarung Kontakt mit den 
jeweiligen Organisationseinheiten auf. 
 
Allgemein 
Montag 08:00 - 12:00 
Dienstag 08:00 - 12:00, 14:00 - 16:00  
Mittwoch 08:00 - 12:00 
Donnerstag 08:00 - 12:00, 14:00 - 17:00 
Freitag  08:00 - 12:00 
 
Bürgerservice & Kfz-Zulassung 
Montag  07:30 - 13:00 
Dienstag 07:30 - 16:00 
Mittwoch 07:30 - 13:00 
Donnerstag 07:30 - 17:00 
Freitag  07:30 - 13:00 
 
 

Notdienste 
 
Stadt und Landkreis Schweinfurt 
Notruf:           112 
Feuerwehr:          112 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:          116 117 
 
Bei Zahnärzten und Apotheken wird der Not-
dienst im Wechsel sichergestellt.  
Aktuelle Informationen zu den diensthaben-
den Zahnärzten und Apotheken erhalten Sie 
im Internet unter: 

- Zahnärzte:  notdienst-zahn.de 
- Apotheken: www.apotheken.de oder 

www.aponet.de 

 

Amtliche Bekanntmachungen Teil I 
 
Folgende Anlagen sind Bestandteil dieses 
Amtsblattes: 
 
Anlage 1: Allgemeinverfügung 
Maßnahmen für den Landkreis Schweinfurt 
aufgrund erhöhter Infektionszahlen  
 
Anlage 2: Allgemeinverfügung  
des Landratsamtes Schweinfurt zum Vollzug 
tierseuchenrechtlicher Maßnahmen zum 
Schutz vor der Geflügelpest; 
Aufstallung von Geflügel und Einhaltung von 
Biosicherheitsmaßnahmen in einem festge-
legten Gebiet zu präventiven Zwecken und 
Aufhebung der Allgemeinverfügung 
vom 01.02.2021 
 
Anlage 3: Allgemeinverfügung des Landrats-
amtes Schweinfurt über die Testpflicht auf-
grund eines Ausbruchsgeschehens in der Ein-
richtung Kloster Maria Hilf in Heidenfeld zur 
Bekämpfung der übertragbaren Krankheit 
COVID-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Anlage 1 zum Amtsblatt Nr. 14 vom 15.02.2021 
 

 
 

Allgemeinverfügung 
Maßnahmen für den Landkreis Schweinfurt aufgrund erhöhter Infektionszahlen  
 
 
Das Landratsamt Schweinfurt ergänzt auf Grundlage von § 28 Abs. 1 Satz 1 und § 28a des 
Infektionsschutzgesetzes (lfSG) in Verbindung mit § 27 Abs. 1 Satz 2, § 24 Abs. 1 Nr. 1 und 
§ 24 Abs. 2 der 11. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 
15. Dezember 2020 (11. BaylfSMV) und § 65 Satz 1 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) 
und des Art. 35 Satz 2 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) die 
allgemein auf Grundlage der 11. BayIfSMV geltenden Regelungen durch folgende 
 

Allgemeinverfügung: 
 
 

1. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird in der Stadt Gerolzhofen für den 
Marktplatz sowie – soweit sie unmittelbar die Stadtpfarrkirche (sog. Steigerwald-
Dom) umschließen – die Marktstraße sowie die Kirchgasse, in der Marktgemeinde 
Werneck für den Balthasar-Neumann-Platz im Bereich zwischen Hahnenhof und 
Würzburger Straße angeordnet. Dies gilt für die Stadt Gerolzhofen und die 
Marktgemeinde Werneck jeden Tag (auch sonntags und feiertags) in der Zeit von 
08:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Regelungen der 11. BayIfSMV, nach denen eine FFP 2-
Maskenpflicht besteht, sowie § 1 Abs. 2 der 11. BayIfSMV bleiben unberührt. 
 

2. Der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit wird in der Stadt Gerolzhofen für den 
Marktplatz sowie – soweit sie unmittelbar die Stadtpfarrkirche (sog. Steigerwald-
Dom) umschließen – die Marktstraße sowie die Kirchgasse untersagt. Außerdem 
wird der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit in der Stadt Gerolzhofen für den 
Busbahnhof begrenzt durch die Gleisanlagen im Westen, den Parkplatz Bahnhof im 
Norden, die Kolpingstraße im Osten und das Anwesen Kolpingstraße Nr. 4 im Süden 
untersagt. In der Marktgemeinde Werneck wird der Konsum von Alkohol in der 
Öffentlichkeit für den Balthasar-Neumann-Platz im Bereich zwischen Hahnenhof und 
Würzburger Straße untersagt. 

 
3. Für die außerhalb der Schulen stattfindende Schulkindbetreuung wird Maskenpflicht 

im Sinn von § 1 Abs. 2 Satz 1 der 11. BayIfSMV angeordnet, für das 
Betreuungspersonal gilt darüber hinaus die Pflicht zum Tragen einer medizinischen 
Gesichtsmaske im Rahmen der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen. Für die 
innerhalb des Schulgeländes stattfindende Mittagsbetreuung besteht eine solche 
Verpflichtung bereits nach § 18 Abs. 2 Satz 1 der 11. BayIfSMV.  
 

4. Die Allgemeinverfügung ist gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 lfSG sofort 
vollziehbar. 

 



 

 
 
 

 

5. Verstöße gegen diese Allgemeinverfügung stellen gemäß § 73 Abs. 1 a Nrn. 6 
und 24 IfSG eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße bis zu 25.000 € 
geahndet werden kann. 

 
6. Diese Allgemeinverfügung tritt mit Wirkung ab 16.02.2021 in Kraft und tritt mit Ablauf 

des 08.03.2021 außer Kraft.  
 

7. Die Allgemeinverfügung des Landratsamtes Schweinfurt vom 27.01.2021 in gleicher 
Angelegenheit tritt mit Ablauf des 15.02.2021 außer Kraft. 
 
 

Hinweis:  
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG ist nur der verfügende Teil einer Allgemein-
verfügung öffentlich bekannt zu machen. Die Allgemeinverfügung liegt mit Begründung und 
Rechtsbehelfsbelehrung im Landratsamt Schweinfurt, Schrammstraße 1, 97421 
Schweinfurt, am Bürgerservice (Zentrale Information) aus. Sie kann während der 
allgemeinen Dienstzeiten – nach telefonischer Terminvereinbarung – dort eingesehen 
werden. 
 
Schweinfurt, 15.02.2021 
 
 
gez. 
Florian T ö p p e r 
Landrat  
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15.02.2021 

 

 

 

 

 

Allgemeinverfügung 
 

des Landratsamtes Schweinfurt zum Vollzug tierseuchenrechtlicher Maßnahmen zum 
Schutz vor der Geflügelpest; 

Aufstallung von Geflügel und Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen in einem festge-
legten Gebiet zu präventiven Zwecken und Aufhebung der Allgemeinverfügung 

vom 01.02.2021 

 
Das Landratsamt Schweinfurt erlässt auf Grund von § 13 der Verordnung zum Schutz gegen die 
Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 
2018 (BGBl. I S. 1665) i.V.m. § 38 Abs. 11 und § 6 Abs. 1 des Tiergesundheitsgesetzes (Tier-
GesG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2018 (BGBl. I S. 1938), § 38 
Abs. 11 und § 6 Abs. 1 des Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 21. November 2018 (BGBl. I S. 1938), § 6 Abs. 2 der Verordnung zum Schutz gegen 
die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Okto-
ber 2018 (BGBl. I S. 1665), § 4 der Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31. März 2020 (BGBl. I S. 1170) i.V.m. § 7 Abs. 6 der Geflügelpest-Ver-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665), Art. 6 
und Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 des Gesetzes über das Landesstrafrecht und das Verordnungsrecht auf 
dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Landesstraf- und Verordnungsgesetz – 
LStVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1982 (BayRS II S. 241) BayRS 
2011-2-I (Art. 1–62), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 27. April 2020 (GVBl. S. 236) ge-
ändert worden ist und Art. 3 Abs. 2 des Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz 
(GDVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, BayRS 2120-1-U/G), das zuletzt durch § 1 des 
Gesetzes vom 24. Juli 2020 (GVBl. S. 370) geändert worden ist folgende 

 

 

Allgemeinverfügung: 
 

 

1. Für alle privaten und gewerblichen Tierhalter, die Geflügel im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 
der Geflügelpest-Verordnung (hierunter fallen: Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhüh-
ner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse, die in Gefangenschaft aufgezogen 
oder gehalten werden) im Gebiet des Landkreises Schweinfurt mit Ausnahme der Gemein-
den Wasserlosen, Euerbach und Schwanfeld halten, wird eine Aufstallung des Geflügels 
angeordnet 
 
1.1.  in geschlossenen Ställen oder  
 
1.2. unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge 

gesicherten dichten Abdeckung und einer gegen das Eindringen von Wildvögeln ge-
sicherten Seitenbegrenzung bestehen muss. 

 
 



2. Halter von Geflügel mit einem Bestand bis einschließlich 100 Stück Geflügel im gesamten 
Landkreis Schweinfurt haben im Bestandregister nach § 2 Abs. 2 Geflügelpest-Verordnung 
ergänzende Aufzeichnungen über die Anzahl der pro Werktag verendeten Tiere zu ma-
chen. Halter von Geflügel mit einem Bestand bis einschließlich 1.000 Tieren im gesamten 
Landkreis Schweinfurt haben nach § 2 Abs. 2 Geflügelpest-Verordnung ergänzende Auf-
zeichnungen über die Gesamtzahl der gelegten Eier pro Bestand und Werktag zu führen. 
 
 

3. Halter von Geflügel im gesamten Landkreis Schweinfurt bis einschließlich 1.000 Stück Ge-
flügel haben sicherzustellen, dass 
 
a. die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen Standorte des Geflügels ge-

gen unbefugten Zutritt oder unbefugtes Befahren gesichert sind, 
die Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels von betriebsfremden Personen nur 
mit betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegschutzkleidung betreten werden und 
dass diese Personen die Schutz- oder Einwegschutzkleidung nach Verlassen des Stal-
les oder sonstigen Standorts des Geflügels unverzüglich ablegen 

 
b. Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt und desinfiziert und Ein-

wegschutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich unschädlich beseitigt wird, 
 

c. nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel die dazu eingesetzten Gerätschaf-
ten und der Verladeplatz gereinigt und desinfiziert werden und dass nach jeder Ausstal-
lung die frei gewordenen Ställe einschließlich der dort vorhandenen Einrichtungen und 
Gegenstände gereinigt und desinfiziert werden, 
 

d. betriebseigene Fahrzeuge abweichend von § 17 Absatz 1 Satz 1 und 2 der Viehver-
kehrsverordnung unmittelbar nach Abschluss eines Geflügeltransports auf einem befes-
tigten Platz gereinigt und desinfiziert werden, 

 
e. Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in der Geflügelhaltung einge-

setzt und 
aa) in mehreren Ställen oder 
bb) von mehreren Betrieben gemeinsam 

benutzt werden, jeweils vor der Benutzung in einem anderen Stall oder, in den Fällen 
des Buchstaben b, im abgebenden Betrieb vor der Abgabe gereinigt und desinfiziert 
werden, 

 
f. eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung durchgeführt wird und hierüber Auf-

zeichnungen gemacht werden, 
 

g. der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrichtungen zur Aufbewahrung verendeten 
Geflügels nach jeder Abholung, mindestens jedoch einmal im Monat, gereinigt und des-
infiziert wird oder werden, 
 

h. eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen der Hände sowie eine Einrichtung zum 
Wechseln und Ablegen der Kleidung und zur Desinfektion der Schuhe vorgehalten wird. 

 
 

4. Ausstellungen, Märkte und Schauen sowie Veranstaltungen ähnlicher Art, bei denen Geflü-
gel und gehaltene Vögel anderer Arten als Geflügel verkauft, gehandelt oder zur Schau ge-
stellt werden, sind im gesamten Landkreis Schweinfurt verboten. 
 
 

5. Für Wildvögel im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 7 Geflügelpest-Verordnung (hierunter fallen: 
Hühnervögel, Gänsevögel, Greifvögel, Eulen, Regenpfeiferartige, Lappentauerartige oder 
Schreitvögel) gilt ein allgemeines Fütterungsverbot im gesamten Landkreis Schweinfurt. 
 



 
6. Die sofortige Vollziehung der in den Nummern 1 bis 5 des Tenors getroffenen Regelungen 

wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet. 
 
 

7. Kosten werden nicht erhoben. 
 
 

8. Die Allgemeinverfügung (Az. 32 – 565/2410 – 2021/023) vom 01.02.2021 wird aufgehoben 
und tritt mit Ablauf des 15.02.2021 außer Kraft. 

 

 
9. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben.  
 
 

Hinweise: 

1. Auf die Vorgaben gem. § 3 und § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Geflügelpest-Verordnung hinsicht-
lich der allgemein geltenden Vorgaben zur Fütterung und Tränkung sowie zur Früher-
kennung bei gehäuften Verlusten wird hingewiesen.  
 

2. Es wird empfohlen, die tierseuchenrechtlich erforderliche Zulassung von Geflügelhänd-
lern anhand der Vorlage der entsprechenden Zulassungsbescheide vor der Bestellung 
von Geflügel durch den Tierhalter zu überprüfen. Alternativ ist die Liste der zugelasse-
nen Handelsbetriebe im Internet abrufbar unter: http://tsis.fli.bund.de/Glo-
balTemp/201611160920057638.pdf  
 

3. Nach § 26 Abs. 1 der ViehVerkV sind Halter von Hühnern, Enten, Gänsen, Fasanen, 
Perlhühnern, Rebhühnern, Truthühnern, Wachteln oder Laufvögeln verpflichtet, dies 
der zuständigen Behörde vor Beginn der Tätigkeit unter Angabe ihres Namens, ihrer 
Anschrift und der Anzahl der im Jahresdurchschnitt voraussichtlich gehaltene Tiere, ih-
rer Nutzungsart und ihres Standortes bezogen auf die jeweilige Tierart mitzuteilen. 
 

4. Ordnungswidrig i.S.d. des § 64 der Geflügelpest-Verordnung, § 46 ViehVerkV und 
§ 32 Abs. 2 Nr. 4 des TierGesG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Allge-
meinverfügung zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
30.000 Euro geahndet werden. 
 

5. Es können von der zuständigen Behörde nach § 13 Abs. 3 Geflügelpest-Verordnung Aus-
nahmen von der in dieser Verfügung angeordneten Aufstallungspflicht genehmigt werden, 
soweit  
1. eine Aufstallung  

a. wegen der bestehenden Haltungsverhältnisse nicht möglich ist, oder 

b. eine artgerechte Haltung erheblich beeinträchtigt,  

2. sichergestellt ist, dass der Kontakt zu Wildvögeln auf andere Weise wirksam unterbun-

den wird, und  

3. sonstige Belange der Tierseuchenbekämpfung nicht entgegenstehen.  
 

6. Die labordiagnostischen Abklärungsuntersuchungen zur Früherkennung im Sinne des 
§ 4 Abs. 1 Nr. 1 der Geflügelpest-Verordnung an den Landesuntersuchungseinrichtun-
gen sind kostenfrei. 
 



7. Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) ist nur der 
verfügende Teil der Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. Die Allgemeinverfü-
gung liegt mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung beim Landratsamt Schweinfurt, 
Schrammstr. 1, 97421 Schweinfurt (Erdgeschoß, Zi.-Nr. 36) aus. Sie kann während der übli-
chen Dienstzeiten (Montag-Freitag 08:00-12:00 Uhr, Dienstag 14:00-16:00 Uhr, Donnerstag 
14:00-17:00 Uhr) nach vorheriger telefonischer Vereinbarung eingesehen werden. 

 
 
Schweinfurt, 15.02.2021 
Landratsamt Schweinfurt 
 
 
 
gez. 
Florian T ö p p e r 
Landrat 
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15.02.2021 

 

 

 

 

Allgemeinverfügung 
 

des Landratsamtes Schweinfurt über die Testpflicht aufgrund eines 
Ausbruchsgeschehens in der Einrichtung Kloster Maria Hilf in Heidenfeld zur Bekämpfung 

der übertragbaren Krankheit COVID-19 

Das Landratsamt Schweinfurt erlässt auf Grundlage des § 28 Abs. 1, Abs. 3 in Verbindung mit 
§ 16 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2, 3, 5 und 8 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) in Verbindung mit § 65 
Satz 1 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) in der jeweils geltenden Fassung folgende 

Allgemeinverfügung: 

1. Für Beschäftigte der Einrichtung Kloster Maria Hilf, Klosterstraße 13, 97520 Röthlein, Ortsteil 
Heidenfeld (im Folgenden: Beschäftigte) sowie Personen, die in dieser Einrichtung betreut 
werden (im Folgenden: Betreute), wird die molekularbiologische Testung auf das Vorliegen 
einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 angeordnet. Diese Personen werden zu 
einer Reihentestung am 16. Februar 2021 in der Einrichtung Kloster Maria Hilf (Klosterstraße 
13, 97520 Röthlein, Ortsteil Heidenfeld) vorgeladen. Die Reihentestung wird durch einen 
Beauftragten des Landratsamtes Schweinfurt in Abstimmung mit der Einrichtungsleitung und 
dem Gesundheitsamt durchgeführt. 
 

2. Ausgenommen von der Pflicht in Ziffer 1 sind Beschäftigte, die sich als Kontaktperson der 
Kategorie 1 oder aufgrund des Vorliegens eines positiven Testergebnisses auf das 
Coronavirus SARS-CoV-2 in häuslicher Isolation befinden, Bewohner, die sich aufgrund des 
Vorliegens eines positiven Testergebnisses auf das Coronavirus SARS-CoV-2 in häuslicher 
Isolation befinden, sowie Personen, die sich aufgrund einer für den Einzelfall begründeten 
und durch das Gesundheitsamt Schweinfurt bestätigten Ausnahme einer anderweitigen 
molekularbiologischen Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 unterziehen, die frühestens am 14. Februar 2021 stattgefunden hat. 
 

3. Wenn die von Maßnahmen betroffenen Personen geschäftsunfähig oder in der 
Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, hat derjenige für die Erfüllung der genannten 
Verpflichtung zu sorgen, dem die Sorge für die Person zusteht. Die gleiche Verpflichtung trifft 
den Betreuer einer von Maßnahmen betroffenen Person, soweit die Erfüllung dieser 
Verpflichtung zu seinem Aufgabenkreis gehört. 

 
4. Die Allgemeinverfügung ist gemäß § 28 Abs. 3 in Verbindung mit § 16 Abs. 8 IfSG sofort 

vollziehbar. 
 

5. Die Allgemeinverfügung tritt an dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag in Kraft (d.h. 
am 16. Februar 2021) und mit Ablauf des 03. März 2021 außer Kraft. 

 

 

 



 
 

 

 

Hinweis:  

 

Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG ist nur der verfügende Teil einer Allgemeinverfügung 

öffentlich bekannt zu machen. Die Allgemeinverfügung liegt mit Begründung und 

Rechtsbehelfsbelehrung im Landratsamt Schweinfurt, Schrammstraße 1, 97421 Schweinfurt, am 

Bürgerservice (Zentrale Information) aus. Sie kann während der allgemeinen Dienstzeiten – nach 

telefonischer Terminvereinbarung – dort eingesehen werden. 

 

 

gez. 

Sonja Weidinger 

Abteilungsleiterin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


